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1tì2 Das Rote Kreuz

den Annoncen zum Erfolg verhelfen würde.

Die größten Einnahmen aber würden die In-
scrate bringen, und da wäre es nun Sache
der Vereine, dafür zn sorgen, daß möglichst

stark inseriert würde. Wie viele tausend Franken

jährlich gehen als Annoncenkostcn an die Da-
geszeitnngcn? Dieses Geld konnten wir zur
Perbilligung unseres Organs gut selbst ge-

brauchen. Die Pereine müßten nur unser Jach-
blatt benutzen zur Ankündigung von Persannn-

lnngcn, Uebungen, gemütlichen Anlässen usw.

Wenn wir in Betracht ziehen, daß städtische

Percinc oft in einer ganzen Anzahl von

Blättern inserieren müssen, um ihre Mitglieder
zu erreichen, so dürfte doch eine wesentliche

Pereinfachnng und Verbillignng entstehen.

Aber auch der Versand von Einladungskarten
ist heutzutage ein teures Vergnügen, abgesehen

von der großen Arbeit des jedesmaligen Schrei-
bens und der Spedition. Der Samariterverein
Baden hat sich als erster dieses System der

Einladung durch das Vcrcinsorgan zunutze

gemacht. Wir hassen, daß andere Pereine

nachfolgen werden. Im weiteren sollten sich

die Vereine um Annoncenanfträge bemühen

und Firmen jeder Art, die nicht allein auf

Lokalinserate abstellen, zur Unterstützung ge-

winnen. Inserieren konnten in der Hauptsache

Versicherungsgesellschaften jeder Art, Apothe-
kcn, Ncrbandstofffabriken, chemische Fabriken,

Versandgeschäfte aller Art fSchwindelinserate
natürlich ausgeschlossen). Auch Stellengesuche

und -angebote für Anstalten, Spitäler usw.

könnten ausgenommen werden, sowie alle mög-

liehen Anzeigen und Empfehlungen der ver-

schiedensten Branchen und Geschäfte. Auf diese

Art würde unser Blatt nicht nur bedeutend

vergrößert, sondern, was die Hauptsache ist,

bedeutend verbilligt. Durch die Perbilligung
aber könnte das Blatt einem möglichst großen

Kreis zugänglich gemacht und damit die Ideen
des Voten Kreuzes weiter verbreitet werden.

Wir würden es begrüßen, wenn die An-

gelegeuheit des Ausbaues unseres Vereins-

organs, „Das Rote Kreuz", einmal reiflich

überlegt und in den verschiedenen Interessen-

kreisen gemeinsam besprochen würde. Auch

andere Stimmen mögen sich im Organ selbst

erheben, damit die Umgestaltung im Interesse

weitester Kreise organisiert und durchgeführt
werden könnte. Wenn das mit diesem Artikel

gefördert werden kann, so hoffen wir znvcr-
sichtlich, daß auch Direktion und Zcntralsekrc-
tariat sich ans Werk legen, um ein Postulat
der gesamten freiwilligen Hilfsorganisationen
verwirklichen zn helfen. er. It.-N.
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Senker Konvention.

Der Genfer Konvention ist durch Anzeige an den Bundesrat beigctrcten die Republik

Est h land.
v—

vberkt Sinil kilckokk.
Seltoàn cim 10. Mai 1921.

Im April dieses Jahres reichte Oberst
Emil Bischofs ans Basel seine Demission

ein als Mitglied der Direktion des schives

zcrischen Roten Kreuzes. Altcrsbcschwerden

hatten sich eingestellt, zwange» ihn, sich

von seiner Arbeit zurückzuziehen und brachten
dem 7 l jährigen am l t). Mai einen sanften

Dod.

Einer wohlhabenden Basler Familie cut-

stammend, erlaubten ihm seine Verhältnisse,
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